
Auftrag zur Gründung einer Aktiengesellschaft nach Liechtensteiner Recht 
 
Auftraggeber:  ___________________ 
 
Adresse:  ___________________ 
Telefon:  ___________________ 
Telefax:  ___________________ 
E-Mail:   ___________________ 
 
 
Beauftragte:  FORATIS AG    
 
Adresse:  Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn 
Telefon:  0228- 9 57 50 80 
Telefax:  0228- 9 57 50 807 
E-Mail:   info@foratis.com 
 
 
Der Auftraggeber beauftragt uns, die Beauftragte, die Gründung einer Aktiengesellschaft nach 
Liechtensteiner Recht vorzubereiten und – bei Erteilung entsprechender Vollmachten – 
durchzuführen: 
 
 
A. Firma:   _____________________________AG 
 
Für die Bildung der Firma können sämtliche lateinischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie arabische Zahlen 
verwendet werden. Ausgeschlossen sind Sonderzeichen und grafische Besonderheiten. Sachangaben haben mit 
dem Zweck der Gesellschaft überein zu stimmen. Die Verwendung von geografischen Bezeichnungen unterliegt 
besonderen Restriktionen. Die Aufnahme des rechtsformandeutenden Zusatzes „AG“ ist in besonderen 
Situationen obligatorisch und empfiehlt sich generell. 
 
Wir übernehmen die Recherche über allenfalls bereits identische Formen von eingetragenen Firmen. Die Prüfung 
der rechtlichen Zulässigkeit bleibt dem zuständigen Handelsregisterführer vorbehalten. Eine Abklärung über 
allenfalls wettbewerbsrechtliche Konflikte (geschützte Marken, ähnliche Namen, etc.) erfolgt nicht. 
 
 
B. Sitz:   � eigene Büros (Adresse) 
   _____________________________ 
   _____________________________ 
   _____________________________ 
 

� Domizilgesellschaft (c/o) 
 � Vaduz  

� c/o Domiziladresse: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
Sofern die zu gründende Gesellschaft keine eigenen Büros hat (Domizilgesellschaft) ist für die Gründung eine 
Domizilannahmeerklärung des Domizilgebers erforderlich. Für den Standort Vaduz können wir Ihnen das Domizil 
zum Pauschalsatz von 1.200,00 EURO p.a. anbieten. 
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C. Gesellschaftszweck: 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
 
Die Formulierung des Hauptzweckes hat möglichst kurz und präzise zu erfolgen und wird durch uns im Rahmen 
der Erstellung der Normstatuten mit einer möglichst offenen Umschreibung ergänzt. 
 
 
D. Aktienkapital:  CHF 50'000.—    (Schweizerfranken Einhunderttausend) 

eingeteilt in � Namenaktien 500 Stück à CHF 100.— 
� Inhaberaktien 500 Stück à CHF 100.— 
       (Ausgabe einer Globalaktie ist möglich) 

 
Im Rahmen dieser Gründung ist ein Aktienkapital von CHF 50'000, eingeteilt in einheitlicher Stückelung, voll 
liberiert vorgesehen. Gerne sind wir im Rahmen einer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Gründung bei der 
Wahl einer anderen Kapitalausgestaltung behilflich. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass bei einer Gründung 
mit Sacheinlage oder Sachübernahme besondere Vorschriften beachtet werden müssen und auch zusätzliche 
Kosten entstehen. 
 
 
E. Aktionäre: 
 

1. Aktionär 
Name, Vorname/Firma _______________________________ 
Wohn-/Sitzadresse  _______________________________ 
    _______________________________ 
Bürgerort/Nationalität _______________________________ 
Geburtsdatum   _______________________________ 
Beteiligungsquote:   ____________%   

 
2. Aktionär 
Name, Vorname/Firma _______________________________ 
Wohn-/Sitzadresse  _______________________________ 
    _______________________________ 
Bürgerort/Nationalität _______________________________ 
Geburtsdatum   _______________________________ 
Beteiligungsquote:   _____________% 

 
3. Aktionär    
Name, Vorname/Firma _______________________________ 
Wohn-/Sitzadresse  _______________________________ 
    _______________________________ 
Bürgerort/Nationalität _______________________________ 
Geburtsdatum   _______________________________ 
Beteiligungsquote:   _____________% 
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� Der Auftraggeber wünscht eine treuhänderische Gründung durch die Beauftragte. Die  
Aktien werden nach Gründung auf die vorstehend aufgeführten Aktionäre übertragen. 
 
� Die Aktionäre werden bei der Gründung nicht persönlich anwesend sein und sollen durch 
die Beauftragte vertreten werden. Es werden hierzu entsprechende Vollmachten ausgestellt. 
 
 
Für die Gründung sind mindestens drei Gründer (juristische oder natürliche Personen) erforderlich. Nach der 
Gründung können sämtliche Anteile auf eine Person übertragen werden. Sofern die Gründer nicht persönlich zur 
Gründung erscheinen können, sind entsprechende Vollmachten (Beglaubigt, sofern im Ausland zusätzlich mit 
Apostille versehen) auszustellen. Gerne nehmen wir die Gründung auch treuhänderisch für Sie vor. In jedem Fall 
sind uns die endgültigen Aktionäre sowie, falls davon abweichend, die wirtschaftlich Berechtigten bekannt zu 
geben. 
 
  
F. Verwaltungsrat: 
 

1. Verwaltungsrat (Vorsitz) 
Name, Vorname  ______________________________ 
Wohnadresse   ______________________________ 
    ______________________________ 
Bürgerort/Nationalität ______________________________ 
Geburtsdatum   ______________________________ 
Zeichnungsart   � einzeln � kollektiv zu zweien 

 
2. Verwaltungsrat (Mitglied) 
Name, Vorname  ______________________________ 
Wohnadresse   ______________________________ 
    ______________________________ 
Bürgerort/Nationalität ______________________________ 
Geburtsdatum   ______________________________ 
Zeichnungsart   � einzeln � kollektiv zu zweien 

 
3. Verwaltungsrat (Mitglied) 
Name, Vorname  ______________________________ 
Wohnadresse   ______________________________ 
    ______________________________ 
Bürgerort/Nationalität ______________________________ 
Geburtsdatum   ______________________________ 
Zeichnungsart   � einzeln � kollektiv zu zweien 
 

� Die FORATIS AG kann durch einen Partner in       
Liechtenstein eine mögliche Übernahme des Mandates als 
Verwaltungsrat (Vorsitz) der zu gründenden Gesellschaft 
anbieten. Die Kosten für diese Beauftragung belaufen 
sich auf EUR 3.000,00 p.a..  
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Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens einem Mitglied. Die Mehrheit der Verwaltungsräte muss Wohnsitz in 
Liechtenstein haben und das Schweizer Bürgerrecht oder das Bürgerrecht eines Mitgliedstaates der EFTA- oder EU 
besitzen. Unter bestimmten Voraussetzungen können wir, bis zur Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit 
oder allenfalls auch darüber hinaus, treuhänderisch einen oder mehrere Verwaltungsräte stellen. Das Entgelt für 
den mit Sitz in der Schweiz tatsächlich gestellten Verwaltungsratsvorsitzenden beträgt 3.000,00 Euro p.a. und 
wird von unserem Partner in Rechnung gestellt.  
 
 
G. Revisionsstelle  � (Firma/Adresse) 
    __________________________________ 
    __________________________________ 
    __________________________________ 
 

� Revisionsstelle soll in Liechtenstein gestellt werden 
 

Unser Partner prüft gerne eine mögliche Übernahme des Mandates als Revisionsstelle der zu 
gründenden Gesellschaft. Es sind durch den Auftraggeber hierzu insbesondere weitere 
Informationen über die geplante Geschäftstätigkeit beizubringen, wie z.B. Budget, 
Businessplan, etc. 
 
Eine Revisionsstelle muss anlässlich der Gründersammlung gewählt werden und eine Annahmeerklärung muss 
vorliegen. Bei einer AG ist bisher die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Revisionsstelle vorgeschrieben. Die 
Revisionsstelle darf nicht gleichzeitig Buchführungsstelle / Verwaltungsrat sein. In diesem Fall wird die Revision 
von einer befreundeten Stelle zu den gleichen Konditionen übernommen. 
 
H. Ablauf: 
 
Nachdem die FORATIS AG den vollständig ausgefüllten Auftrag zur Gründung erhalten hat, 
überweist sie das Stammkapital in Höhe von 50.000 CHF auf das für die zu gründende 
Liechtensteiner AG eingerichtete Gesellschaftskonto.  
 
Zwischenzeitlich bereitet unser Partner in Liechtenstein die Gründungsunterlagen vor. Nach 
erfolgter Bereitstellung des Kapitals auf dem Sperrkonto erhalten Sie von uns den Entwurf der  
Normstatuten. Im Weiteren sind alle notwendigen Annahmeerklärungen, Vollmachten, etc. 
beizubringen. 
 
Liegen alle Dokumente vor, erfolgen der Gründungsakt beim Notar und die Anmeldung im 
Handelsregister. Der Eintrag in das Handelsregister, der üblicherweise binnen weniger Tage  
nach Anmeldung erfolgt und mit einem Registerauszug dokumentiert wird, ist konstitutiv. 
 
Mit der Vorlage des Handelsregisterauszuges gibt die Bank die gesperrten Mittel frei. 
Üblicherweise wird dabei ein Firmenkonto bei dieser Bank eröffnet und das Geld auf dieses 
Konto überwiesen. 
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I. Kaufpreis 
 
Der Kaufpreis für die Liechtensteiner AG beträgt 43.000,-- € inkl. MwSt und ist zahlbar mit 
Abschluss dieses Gründungsauftrages auf unser Konto 1089701431 bei der Fortis Bank (BLZ 
370 106 00) Swift: GEBA DE 33, IBAN: DE54 3701 0600 1089 7014 31, in Köln. Im Kaufpreis 
inbegriffen sind das Zusammenstellen der Gründungsunterlagen wie insbesondere  
 
Normstatuten, die Durchführung der Gründungsversammlung beim Notar in Schaan oder 
Vaduz und die Besorgung der Handelsregisteranmeldung. Darin enthalten sind die Barauslagen 
für Handelsregister und Notar. Darin nicht enthalten sind Domizilhonorare, 
Verwaltungsratshonorare und Honorare für weitere Beratungsdienstleistungen, welche die 
üblichen Aufwendungen für eine Normgründung übersteigen. 
 
 
 
 
 
 
 Ort/Datum 
 
 
    
      Unterschrift / Stempel des Auftraggebers 
 
 
 


